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4. Leistungen aus dem Besuch von  Rehabilitationseinrichtungen

Pro Mente, Caritas, PSZ GmbH, Hilfswerk und örtliche Vereine oder Organisationen bieten in allen Bun-

desländern Rehabilitationseinrichtungen an, in denen Sachleistungen und Geldleistungen, wie Taschen-

geld, Fahrtkostenzuschüsse, die tägliche Verpflegung und der finanzielle Erlös von eigenen  Produkten

angeboten werden. Um diese Leistungen in Anspruch nehmen zu können, ist meistens eine Einweisung

oder Bewilligung über die zuständige Landesregierung erforderlich.

Diese Einrichtungen dienen der sozialen und beruflichen Rehabilitation und sind aus der österreichischen

„Psychoszene“ nicht mehr wegzudenken.

Es ist jedoch eine Tatsache, dass der bundesweite Bedarf nicht gedeckt werden kann.


